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Die Leistungsbeschreibung VOB/A §§ 7, 7a, 7b, 7c 

 

Mangelhafte Leistungsbeschreibungen sind regelmäßig Auslöser für Streitigkeiten bei 

der Vertragsausführung. Insbesondere liegen diese Mängel in unzureichender Be-

schreibung der Leistung oder fehlerhafter Massenermittlung, ebenso häufig wird jedoch 

vereinfachend auf Produktbezeichnungen zurückgegriffen oder Puffer bildend eine Viel-

zahl von Alternativ- bzw. Eventualpositionen in das LV aufgenommen. 

Zu beachten ist Folgendes: 

 

1. Wahl- oder Alternativpositionen 

 sind in der VOB nicht vorgesehen, daher unzulässig 

 

2. Bedarfspositionen 

 sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen 

(VOB/A § 7 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1) 
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 werden im Ausnahmefall für zusätzliche, realistische Leistungen vorgese-

hen, deren Erfordernis im Zeitpunkt der Leistungsbeschreibung nicht abseh-

bar sein kann (z.B. witterungsbedingte Leistungen) 

 müssen eindeutig als Bedarfspositionen gekennzeichnet sein 

 Mengenansatz muss realistisch ermittelt werden 

 kann entweder mit dem Einheitspreis oder aber mit dem Gesamtpreis aus-

geworfen werden 

 im Rahmen der Wertung muss entsprechend dem LV verfahren werden, 

d.h. Herein- bzw. Herausrechnen ist unzulässig 

 

3. angehängte Stundenlohnarbeiten 

 dürfen nur im unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbe-

schreibung aufgenommen werden (VOB/A § 7 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2) 

 nur geeignet für Leistungen geringen Umfangs, die überwiegend Lohnkos-

ten verursachen 

 Mengenansatz muss realistisch ermittelt werden 

 

4. Verwendung von Produktbezeichnungen 

 grundsätzlich Verpflichtung zur produktneutralen Beschreibung ohne 

bestimmte Produktbezeichnung (VOB/A § 7 Abs. 2) 

 wenn nicht vermeidbar, nur mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ 

▫ nicht vermeidbar bedeutet, dass Beschreibung durch hinreichend ge-

naue, allgemeinverständliche Bezeichnungen nicht möglich ist  

 verbindliche Vorgabe bestimmter Erzeugnisse grundsätzlich unzulässig 

▫ Ausnahme nur, wenn Art der Leistung es erfordert 

(Beispiel: bereits verwandtes Material an bestehendem Gebäude bei 

An- bzw. Umbau oder Sanierung) 

 dennoch müssen Anforderungen ausdrücklich festgelegt sein, um Standard 

zu definieren 

 im LV kann den Bietern die Möglichkeit gegeben werden, gewähltes Erzeug-

nis einzutragen 

▫ kein Eintrag seitens des Bieters: 

Wenn nicht aus Angebotsschreiben 213 des VHB hervorgeht, dass das 
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vom AG vorgegebene Erzeugnis gilt, Nachforderung gem. VOB/A § 

16a Abs. 1 

(nur dann, wenn AG in Auftragsbekanntmachung oder in Vergabeun-

terlagen die Nachforderung nicht ausgeschlossen hat; s. VOB/A § 16a 

Abs. 3) 

▫ Eintrag: Gleichwertigkeit muss vom Bieter im Rahmen der Wertung 

nachgewiesen werden 

 Beurteilung der Gleichwertigkeit nur an den Kriterien, die im LV ausdrücklich 

genannt sind; nicht anhand des vorgegebenen Produktes 

 

HINWEIS! 

Durch die Vielfältigkeit der Vergabeunterlagen sind wir nicht in der Lage, im 

Rahmen dieses Arbeitsblattes sämtliche Sachverhaltsaspekte abschließend 

und umfassend zu beleuchten. 

Aus diesem Grund sollen die hier enthaltenen Aussagen nur als grundsätz-

liche Hinweise verstanden werden und ersetzen in keinem Fall eine sorgfäl-

tige und objektive Prüfung des jeweiligen Einzelfalls. 

Wir empfehlen deshalb, in Zweifelsfragen stets eine nochmalige Rückspra-

che mit der VOB-Stelle. 

 


